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Generelle Leinenpflicht unrechtmäßig 

Eine Regelung, wonach ohne Rücksicht auf Art und Größe der Hunderasse für das 

gesamte  Gemeindegebiet ohne zeitliche Ausnahmen ein genereller Leinenzwang 

besteht, ist unzulässig.  

Ein Hundehalter aus Lünen muss zwei gegen ihn durch die Stadt verhängte Buß-

geldbescheide in Höhe von je 100 DM nicht bezahlen. Der Richter sprach ihn frei, 

weil die Bußgeldbescheide auf einer Verordnung beruhten, die weder nach Art und 

Größe der Hunde differenziert, noch bestimmte Zeiten auf kenntlich gemachten 

öffentlichen Flächen Ausnahmen vom Leinenzwang zulässt. Dem Leinenzwang zum 

Schutz der Bevölkerung ist weitgehend Vorrang einzuräumen. Durch die Verordnung, 

die überhaupt keine Ausnahmen zulässt, werden die Rechte von Hundehaltern, ins-

besondere an einer artgerechten Tierhaltung, unangemessen eingeschränkt. 

 Oberlandesgericht Hamm, Az: 55s Owi 1125/00 
 

Das Oberlandesgericht München weist darauf hin, dass ein verkehrssicherer Hund 

auf öffentlichen, nicht besonders belebten Straßen in der Regel nicht angeleint 

werden muss. Verkehrssicher meint hierbei, dass der Hund auf das Wort gehorcht 

und nicht schwerhörig ist. Eine Haftung komme dann in Betracht, wenn ein solcher 

Hund außerhalb des Blickfeldes des Halters frei herumläuft und der Halter nicht auf 

das Tier einwirken kann.  



Ein verkehrssicherer Hund (ein Vierbeiner, der aufs Wort gehorcht und nicht schwer-

hörig ist) muss auf einer nicht sonderlich belebten Straße in der Regel nicht angeleint 

werden. Ein Radfahrer, der durch einen freilaufenden Hund erschreckt wurde und 

stürzte, bekam keinen Schadensersatz.  

Oberlandesgericht München, Az.: DAR/99  
 

Eine Rechtsverordnung, die einen Leinenzwang für Hunde ohne Rücksicht auf Art 

und Größe der Hunderasse und ohne zeitliche Ausnahme für das gesamte Gebiet 

der erlassenden Gemeinde anordnet, ist unverhältnismäßig und kann keine Er-

mächtigungsgrundlage eines Bußgeldbescheids sein. 

Ein solcher Leinenzwang verstößt gegen das Übermaßverbot, zumal auch der 

Hundehalter ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit hat, wobei auch das 

Interesse an artgerechter Tierhaltung zu berücksichtigen ist.  

Amtsgericht Trier, Az: 8015 Js 5859/05 37 Owi 
 

 

Maulkorb und Leinenpflicht  
Erweist sich ein Hund als gefährlich, so kann die Ordnungsbehörde gegen den 

Hundehalter bestimmte Auflagen erteilen, um diese Gefahr zu mindern. Dies gilt 

auch dann, wenn die Gefahr nicht nur für den Menschen besteht, sondern auch 

gegenüber anderen Hunden. So wurde einem Hundehalter die Weisung erteilt, 

seinen Schäferhund nur angeleint und mit Maulkorb auszuführen, weil dieser einen 

anderen Hund gebissen hatte. Der Hundehalter hielt dies für Schikane und meinte, 

daß es sich beim Beißen um artgerechtes Verhalten handele. Das Gericht wider-

sprach dieser Argumentation nicht. Weil es sich aber um ein artgerechtes Verhalten 

handele, das man nicht kontrollieren könne, sei die Behörde verpflichtet, möglichen 

Gefahren vorzubeugen. Leinenzwang und Maulkorb sind zur Gefahrenabwehr auch 

insoweit erforderlich und geeignet und begegnen keinen tierschutzrechtlichen Be-

denken.  

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Az.: 21 CS 95.858  
 

 



Maulkorbzwang ist ernst zu nehmen  
Verhängt die Stadt gegen einen Kampfhund einen Maulkorb- und Leinenzwang, weil 

mehrfach Menschen angegriffen und gebissen wurden, hält sich die Halterin aber 

nicht daran, so kann der Hund eingeschläfert werden, wenn sich kein anderer ge-

eigneter Halter findet. 

Oberverwaltungsgerichts Düsseldorf, Aktenzeichen: 5 B 838/00  
 

 

Zwangshaft für unbelehrbaren Hundehalter  
Eine Gemeinde ordnet für ihr Hoheitsgebiet an, daß Hunde dort nur an der Leine ge-

führt werden dürfen. Ein Hundehalter weigert sich beharrlich, diese Auflage zu er-

füllen und ließ auch weiterhin seinen Hund freilaufen. Daraufhin setzte die Gemeinde 

gegen den Hundehalter ein Zwangsgeld in Höhe von DM 2.000,-- fest und meinte, 

den Hundefreund auf dieser Weise an die Satzungsauflage binden zu können. Aber 

auch dies beeindruckte den Hundehalter nicht, was wiederum die Gemeinde dazu 

veranlaßte, jetzt vier Tage Ersatzzwangshaft gegen ihn anzuordnen. Die hielt der 

Hundehalter nun völlig überzogen und zog gegen diese Anordnung vor das Gericht. 

Hier bestätigte man aber die Ersatzzwangshaft gegen den Hundehalter. Denn wenn 

der Hundehalter allen gemeindlichen Anordnungen zuwider handelt und sich auch 

sonst nicht belehren läßt, kommt nur die Ersatzzwangshaft in Frage, damit der 

Hundehalter dann genügend Zeit hat, um über sein Verhalten nachzudenken.  

Oberverwaltungsgericht Koblenz, Az.: 11 B 12186/96.  
 

 

Verantwortlichkeit des Hundehalters 
Ein Hundehalter, der drei ausgewachsene Schäferhunde ausführt, diese nicht anleint 

und auch keine Leinen bei sich führt, um im Notfall die Hunde anleinen zu können, 

handelt fahrlässig. Wird in einer solchen Situation ein Jogger von einem dieser drei 

Tiere angefallen und verletzt, so macht sich der Hundehalter einer fahrlässigen 

Körperverletzung schuldig. Erst recht gilt dies dann, wenn dem Hundehalter die 

Aggressivität des einen Tieres bekannt war und gerade auch dieses Tier unvermittelt 

und plötzlich den Jogger angegriffen hat.  

AG Aachen, Az.: Cs 50/94  
 



Hund beißt Hund 
Beißen sich Hunde gegenseitig, so kommt die gesetztliche Tierhaltung (§ 833BGB) 

zur Anwendung. Dies bedeutet im Regelfall, dass der eine Hundehalter für die Ver-

letzung (Behandlungskosten) am anderen Hund aufkommen muss. War aber der 

eine Hund angeleint und der andere Hund nicht, so gilt ein anderer Haftungsver-

teilungsmaßstab. In diesem Fall trägt der Halter des nicht angeleinten Hundes die 

Kosten für die tierärztliche Behandlung des anderen Tieres alleine. 

Amtsgericht Frankfurt, Az.: 32 C 4500/94-39 
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